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Agenda

1. AKR — Sachstand

2. Warum Ambulante Kodierrichtlinien?

3. Was ist objektiv neu?

4. Erfolgte Malsnhahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
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Vereinbarung zur Einfilhrung der AKR im Jahr 2011
vom November 2010

Die Partner der Bundesmantelvertrage sind geman
§ 295 Abs. 3 Satz 2 SGB V zur Vereinbarung von Richtlinien [...]
(Ambulante Kodierrichtlinien) verpflichtet.

[...] und setzen die Ambulanten Kodierrichtlinien in der Version 2011

@ ab 1. Januar 2011

ﬂ .1 iIn_ der Anwendung einheitlich ftr alle
" ” Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen

verbindlich in Kratft.
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= Vereinbarung einer 6-monatigen Ubergangsphase
(langere Ubergangsfrist war im November 2010
nicht mit den Krankenkassen verhandelbar)

v mit praxisindividueller Einstiegsmadglichkeit
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Ergebnis des Praxistests der AKR in Bayern

n."‘» Schulungsbedarf

Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer

- » anwenderfreundlicheren Implementierung der AKR in
die Dokumentations- und Abrechnungssoftware der

Praxisverwaltungssysteme

-2 ‘» Inhaltliche Klarstellung der AKR erforderlich
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= |ntervention von Dr. Rosler (16.02.2011)
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Positionierung des BMG zur Einfuhrung der AKR
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Sachstand AKR nach VV-Beschluss am 8. April 2011

Folgen bei Umsetzung des Beschlusses

Verlangerung der Einfihrungsphase um ein halbes Jahr bis
zum 31. Dezember 2011

EEEE & Ab 2012: verbindliche Anwendung nur in ausgewéahlten

o @ S B 7 Praxen (reprasentativer Querschnitt)

§ < § Gesetzliche Verpflichtung zur Diagnosenverschlisselung
§ nach ICD-10-GM bleibt bestehen

w Erfassung der Morbiditat nur in den Praxen, die die AKR
@ verbindlich anwenden


http://www.svb.hostingkunde.de/Bilder/abreisskalender150x150.jpg
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Voraussetzungen zur Umsetzung des Beschlusses
vom 8. April 2011

Bundesebene Krankenkassen

Umsetzung bedarf einer Beschluss muss noch
gesetzlichen Anderung mit den Krankenkassen
verhandelt werden
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Erste Reaktion des GKV-Spitzenverbandes zur
Forderung der KBV, die Ubergangsphase der AKR-
Einflhrung weiter zu verlangern

= Eine weitere Verschiebung der EinfUhrung der AKR wird auf
Grund der mal3geblichen Bedeutung der Kodierqualitat
ambulanter Behandlungsdiagnosen flr den
morbiditatsbezogenen Risikostrukturausgleich und die
Weiterentwicklung der morbiditatsbedingten Gesamtvergutung
abgelehnt.

= Wenn eine solche mit Unterstltzung des BMG nun eintreten
sollte, muss dies Konsequenzen flur die weitere
Honorarentwicklung im ambulanten Bereich haben.

§ Wer keine Morbiditat dokumentieren will, kann auch keine
4 morbiditatsbezogene Honorarsteigerung erwarten! e



I i Tag det Niedergelassenen  13. Mai 2011 » Seite 11-

Ergebnis der Verhandlungen mit dem
GKV-Spitzenverband

= Eine Verlangerung der Ubergangsphase ist moglich

= Der GKV-Spitzenverband akzeptiert die Forderung der KBV,
dass keine Konsequenzen fur die Veranderungsrate 2014
vereinbart werden

= Der GKV-Spitzenverband halt allerdings an der Forderung
fest, dass die geringere Kodierqualitat des Jahres 2011
berucksichtigt wird, soweit Diagnosedaten des Jahres 2011
bel der Festlegung von Veranderungsraten genutzt werden



Weiteres Vorgehen der KBV

Vereinbarung zur Verlangerungsregelung mit den
Krankenkassen

Gesprachstermin mit dem Bundesgesundheitsminister

Prifung von Konzepten zur ,Stichprobenlésung*

17
E

5 )
S—
N
3 )

Uberarbeitung und Vereinfachung der AKR-Anwendung k\

Einleitung eines Vorschlagverfahrens zur Version 2012
der AKR am InBa
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Agenda

1. AKR — Sachstand

. Warum Ambulante Kodierrichtlinien ?

3. Was ist objektiv neu ?

4. Erfolgte Malsnhahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
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Kodierrichtlinien im ambulanten Bereich

8 295 SGB V Abrechnung arztlicher Leistungen

= fordert seit 10 Jahren die verbindliche Angabe eines
|ICD-10-Kodes im Rahmen der Abrechnungsdaten

= Regelungen im Detail waren in der jewells gultigen Version

der ICD-10-GM des Deutschen Instituts fr medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI) enthalten

= Warum sind nun zusatzlich eigene Kodierregeln erforderlich?
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Welche Rolle spielt die korrekte Diagnosenkodierung
Im ambulanten Bereich?
§ 87a Abs. 5 SGB V Morbiditatsorientierung in der Vergutung:

Uber Diagnosekodes werden maRgeblich Geldstrome im
Gesundheitswesen gesteuert.

= Vertragsarztliche Vergttung: Ermittlung von morbiditatsbedingten
Veranderungsraten

= Morbi-RSA: Zuteilung Gelder aus dem Gesundheitsfonds an die
Krankenkassen

Instrument flr beide Bereiche - Patientenklassifikationssystem
(PKS)
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Patientenklassifikationssystem
Grouper-Input KS87a

Ge-
schlecht
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Patientenklassifikationssystem
Grouper-Output

Jeder Versicherte mit seiner speziellen
Kombination aus Alters- und
Risikogruppen
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Fallbeispiel KS § 87a: Herr Maler, 56 Jahre,
2007 wegen Hypertonus und Sinusitis behandelt

RG
CC127
0,1

DxG akute HNO- CC127 andere RG
Infektion HNO-Erkrankungen CCo1

DXxG essentielle CC91 Hypertonie 0,1
Hypertonie

Sockelbetrag Alter und Geschlecht RIEILY
gewicht

Sockel
0,7

\

/

-

Relativ-
gewicht
gesamt
Herr Maier
0,9
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Ziel von Patientenklassifikationssystemen

1. Zur Berechnung der Veranderungsrate im ambulanten Sektor
(KS887a Abs. 5)

bedeutet:

wie viel Behandlungsbedarf mehr benotigt der ambulante Sektor
Im Folgejahr auf Grund der Tatsache, dass sich die Morbiditat
und das Alter der Patienten geandert hat, sie also alter und/oder
kranker geworden sind? (der Deckel ist somit ,offen®)

2. Verteilung des Geldes aus dem Gesundheitsfonds
(Morbi-RSA des Bundesversicherungsamtes) an die Kassen

bedeutet:

wie wird das Geld aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen
abhangig von der Morbiditat und dem Alter der Versicherten der
jeweiligen Krankenkasse verteilt? (der Deckel ist somit ,,zu")
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Gute Grunde fur richtiges Kodieren

v Praxisprofil und Qualitat werden transparenter

= Wie krank sind meine Patienten wirklich?

v' Mehr Zeit

= Nicht viel kodieren, sondern das Wichtige richtig kodieren!

v' Weniger Kassenanfragen

= Kodierung und Leistungen bzw. Verordnungen passen
zusammen.
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Agenda

1. AKR — Sachstand

2. Warum Ambulante Kodierrichtlinien ?

3. Was ist objektiv neu ?

4. Erfolgte Malsnhahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
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Ambulante Kodierrichtlinien

Was werden sie bringen?

_Nichts Neues*

Hilfestellung mit Erlauterungen und Klarstellungen zum
Umgang mit der ICD-10-GM im ambulanten Bereich.
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Softwareeinbindung AKR — Rlckmeldungen

von Anwendern

= Fur Anwender teilweise schwierig zu erkennen, welche Anzeigen
sind ,amtlich” (ICD, AKR) und was ist PVS-Unterstltzung

(mit Fehlerpotenzial)

ICD

AKR | VY
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Beschluss der Vertreterversammlung vom

3. Dezember 2010

,\Vor dem Hintergrund der
Veroffentlichung der KBV zu den
Kodierrichtlinien in Bezug auf die
Testung in Bayern beantragen
wir, im nachsten Halbjahr die
Kodierrichtlinien an die
Bedurfnisse der Praxis,
Insbesondere im hausarztlichen
Bereich, anzupassen und daflr
Sorge zu tragen, dass die
Umsetzung in den PVS optimal
gestaltet wird.”

36, Sitzung der Vertreterversamm hung
der Hassendrztlichen Bundesvere nigung
{13. Amtsperiode) am 3. Dezember 2010 in Berlin

TOP 4 Einfihrung der Ambulanten Kedierrichtlinien
Antrag 4 Uberarbeitung der Kodierrichilinien (Anderung)

| Dr. Jokhn, Faldmann

(AT I Sachsen-Anhalk, Thiringen

Die Wertretarversammiung der Kassendrztlichen Bundesversinigung
midge beschlielben:

Wor dam Hinbergrund der Vendfentichuno der KEY ou den Kodierrichtlinian in Bazug aul die
Testung in Bayern beantragen wir, im nachsten Halbjahr die W odisrichtlinian an cie Badimnis-
50 ol Prasia i =L i A i Bereich 17 Li s BE i braceEn

2 i n=Ebesond im hass [ n und defir Sorge =
deas dis UmSssizung ir den PWS optimal gesiathet wird,

Begrindung:

Engebnls dieser Uberarbeilung muss sein, dass die Kolleginnen wund Kollagen nechvolzishen
kdnnen, warum die Rishfinien konkret so ausgestaltat wirden und walchem Zwiech sie diensn
sdlen. Oamber hinaus ist eine emabliche Verbasserung car Hendhabumng und der fechnischen
Umealzbarkait in der Fraxis arforderdich.

Fuletzt sei noch enwdinl, dess die Dbungsphasen fur slila Arzigruppen gleich sein missan, Soll
te 28 zu elner anderen Systermatik ior die Hausarets komman und der Eintihrungskemnin 01,07,
blebean, 50 wiren diesse dusch sine YVerklrzung der Uﬁbﬂgmwuﬂltdw{:hﬂm benachbeiligt.

Berlin, 03,72 2010
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Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011
Fakten

177 Seiten Gesamtwerk

abziglich Einleitung, Glossar, Anhang

151 Seiten

abzlglich 152 Praxisbeispiele abziglich Regelungen der ICD-10
116 Seiten 21 Seiten reine AKR

28 Seiten - Allgemeiner Teil - 11 Richtlinien 9 Seiten - Allgemeiner Teil - 4 Richtlinien

88 Seiten - Spezieller Teil - 61 Richtlinien 12 Seiten - Spezieller Teil - 32 Richtlinien
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Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011

Was ist wirklich neu im Vergleich zu den Regeln der ICD-10-GM seit 20007

Allgemeiner Teil — 4 neue Richtlinien durch AKR

m Grundregeln (A01)
B Behandlungsdiagnosen (A02)
B Zusatzkennzeichen fur die Diagnosensicherheit (A03)

B Behandlungsdiagnosen in besonderen Situationen (AQ07)
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Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011
Was ist wirklich neu im Vergleich zu den Regeln der ICD-10-GM seit 20007

Spezieller Teil — Erganzungen in 32 Richtlinien

m 19 Richtlinien erganzen ICD-10-Regelungen durch ein Plausibilitatskriterium
z. B. BO100 Hepatitis, BO500 Demenz-Erkrankungen, BO800 Hdorverlust

B 4 Richtlinien enthalten ergdnzende Regelungen zur 5-stelligen Kodierung
z. B. B0O607 Locked-in-Syndrom und Apallisches Syndrom,

B0907 Atherosklerose der Extremitatenarterien

B 9 Richtlinien enthalten u. a. Spezifische Regelungen

z. B. zum Umgang mit Zusatzkennzeichen und Sekundéarkodes

Alle anderen Regelungen sind nicht neu, sondern aus der

ICD-10-GM abgeleitet !
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Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011

Kirzung auf die Neuerungen

Herausnahme von

m Einleitung, Anhang, Glossar etc. auf 21 Seiten

B Beispielen
12% Neuerungen

B Regelungen der ICD-10-GM
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Fazit

= Objektive Analyse des Umfangs der AKR entspricht nicht der
subjektiven Einschatzung des Aufwandes in der Arzteschaft:

= Aufwand der einmaligen Bereinigung der Dauerdiagnosen
= Unzureichende Umsetzung in einigen PVS-Systemen
= Schulungsbedarf zu den Regelungen der AKR

Entscheidend ist die Einschatzung der Arzteschaft !
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Agenda

1. AKR - Sachstand
2. Warum Ambulante Kodierrichtlinien ?

3. Was ist objektiv neu ?

. Erfolgte MalRnahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
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Erfolgte MaRnahmen zur vereinfachten Anwendung
der AKR

» Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer
anwenderfreundlicheren Implementierung der AKR in
"gup-,_‘ die Dokumentations- und Abrechnungssoftware der
| Praxisverwaltungssysteme

a. Erleichterung der Anwendung im PVS in der Ubergangsphase:

= Praxisindividuelles Ein- und Ausschalten der AKR zum
1. Januar 2011

= Keine Kodierprufung im Rahmen des Abrechnungspruf-
moduls bis zum 30. Juni 2011
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Erfolgte MaRnahmen zur vereinfachten Anwendung
der AKR

b. Uberarbeitung der Prifregeln in der Kodierregelwerkstammdatei
zum 1. Januar 2011

= 17.000 ICD-10-Regeln wurden auf knapp 6.000 AKR
spezifische Regeln reduziert.

= Fehler fihren nicht zum Abbruch der Abrechnung (es wird
lediglich auf den Fehler hingewiesen), so dass nach sachlich-
rechnerischer Berichtigung durch die KV der Widerspruch
durch den Arzt moglich ist.

Lange Fehlerprotokolle werden gekirzt!

Die Vereinfachungen wurden von der KBV mehrfach an
die KVen kommuniziert.

WAS wissen die Vertragsarzte/-psychotherapeuten e
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Erfolgte MaRnahmen zur vereinfachten Anwendung
der AKR

c. Bertcksichtigung von Besonderheiten der hausarztlichen
Versorgung

= Einrichtung einer Arbeitsgruppe im ZI zur Erarbeitung eines
Schlagwortverzeichnisses fur Hausarzte

Erste Version wurde zum 1. April 2011 fertig gestellt.

= Implementierung des Diagnosenkataloges fur Hausarzte
In die KBV-eigene Kodiersoftware und in die PVS zum
1. Juli 2011
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Einstellung ,A* fur ,Gesamte ICD"
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Einstellung ,H* fur ,Hausarztversion®
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Erfolgte MaRnahmen zur vereinfachten Anwendung
der AKR

c. Berucksichtigung von Besonderheiten der hausarztlichen
Versorgung:

= Die Liste von ICD-10-Kodes fur Hausarzte soll als dritte
Suchmaglichkeit eingebunden werden.

= Bei Auswahl dieser Suchoption werden zur eingegebenen
Diagnose primar die im Hausarztekatalog gefundenen
Ergebnisse angezeigt.

= Wird dort kein entsprechender Eintrag gefunden, muss das
Umsteigen auf die ICD-10-Gesamtversion gewahrleistet
sein.
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Erfolgte MaRnahmen zur vereinfachten Anwendung
der AKR

c. Berucksichtigung von Besonderheiten der hausarztlichen
Versorgung

= Derzeit Validierung des Kataloges

= Entwicklung eines Konzeptes fur einen Praxistest des
Kataloges

= Lizenzverhandlungen mit der Deutschen Gesellschaft ftr
Allgemeinmedizin (DEGAM), die derzeit eine exklusive
Lizenz zur umfassenden Nutzung der ICPC-2 fur
Deutschland vom Welthausarzteverband (WONCA) erwirbt

Einbindung in die PVS zum 1. Juli 2011 ist dadurch

nicht gefahrdet !
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Zur Verfigung gestellte Instrumente fur die Kodierung

= |CD-10-GM 2011 Systematisches/Alphabet. Verzeichnis DIMDI
= Ambulante Kodierrichtlinien erstellt durch das InBA

* [nformations- und Schulungsmaf3nahmen
= |CD RICHTIG KODIEREN der Homepage
= KBV Wegweiser / Checklisten
= FAQ
= |CD-10-Browser

= E-Learning

= Hotline fur KVen

= ZI| Kodierhilfe Zentralinstitut fir die kassenarztliche Versorgung in
Deutschland (ZI)


http://www.rwi.uzh.ch/rwi/live/lehreforschung/alphabetisch/jakob/team/sharonnehrenheim/telefon.jpg
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Erfolgte MaRnahmen zur vereinfachten Anwendung
der AKR

. ZI-Kodierhilfe (Zentralinstitut fur die kassenarztliche
Versorgung in Deutschland)

- Erarbeitung einer Wissensbasis fir insgesamt 80 Krankheiten
nach mRSA mit ca. 4000 ICD-10-Codes

- Auswertung von aktueller Fachliteratur (Standardwerke, Leitlinien,
Publikationen, Kodier-RILlI)

= Was ist fir die Vergabe des Kodes zwingend notwendig?
(Klinische Befunde, Laborwerte, Bildgebung, Histologie)

= Was ist an weiteren Informationen mdglich, aber nicht obligat?

= Kodierhinweise: Einschluss- und Ausschlusskriterien,
Querverweise, Zusatzinformation zum besseren Verstandnis

Integration in die PVS zum 1. Juli 2011!
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Weg zum ,ICD RICHTIG KODIEREN" der KBV

Startseite der KBV

KBV Kassenilirztliche
Bundesvereinigung

= Aktuell

—y Die KBY
gy Mediathek
gy Politile

oy ReEchtsguellen
—y Service
wy Themen A-Z

wy Ubersicht
ey Archiv
ol Kontakt
- Karriere

Impressum [ © 2010 KBY

Willkommen bet der KBV!

Die Kassenarztliche Bundesversinigung (KB ist die politische Interessenvertretung der E

“ertragsarzte und Wertragspsychotherapeuten auf Bundesebene. Als Einrichtung der arztlichen - =
Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist sie eine Karperschaft des dffentlichen | |
Rechts.

gy Erweiterte Suche

H Filrmii

Ausgabervolurmen fiir Arznei-
und Heilmittel fiir 2011 stehen
fest. Miller erklart warum er
dennoch mit dern Ergebnis
nicht zufrieden ist.

Installieren Sie das Flash-Plugin
urn den Film sehen zu kinnen.

y YWeitere Videas

Pressermitteilung vorm 19.
Oktober 2010

[-E
(qlniE

Prases

W Aeatlecne
.J. 2 Weapars

Hier finden Sie den Arzt oder
Psychotherapeuten in lhrer

Mahe!

ey Top-Themen - Top-Suchhegriffe

A

Arztemangel Arzneimittel (AIS) Arztsuche Qualitdt Foiitik

EBM IT in der Arztpraxis (ITA) sStatistic Pressemitteilungen -

lhre Praxis im sicheren Metz
B B
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Herzlichen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit



	Ambulante Kodierrichtlinien�(AKR) Version 2011���Tag der Niedergelassenen am 13. Mai 2011 in Berlin���Anna Maria Raskop��Dezernat 3 – Vergütung, Gebührenordnung und Morbiditätsorientierung
	Agenda
	Foliennummer 3
		Aber
	Ergebnis des Praxistests der AKR in Bayern
		Aber
	Positionierung des BMG zur Einführung der AKR
	Sachstand AKR nach VV-Beschluss am 8. April 2011
	Voraussetzungen zur Umsetzung des Beschlusses vom 8. April 2011
	Erste Reaktion des GKV-Spitzenverbandes zur Forderung der KBV, die Übergangsphase der AKR-Einführung weiter zu verlängern
	Ergebnis der Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband
	Weiteres Vorgehen der KBV
	Agenda
	Kodierrichtlinien im ambulanten Bereich
	Foliennummer 15
	Patientenklassifikationssystem�Grouper-Input KS87a
	Patientenklassifikationssystem�Grouper-Output
	Fallbeispiel KS § 87a: Herr Maier, 56 Jahre, �2007 wegen Hypertonus und Sinusitis behandelt
	Ziel von Patientenklassifikationssystemen
	Gute Gründe für richtiges Kodieren 
	Agenda
	Ambulante Kodierrichtlinien
	Softwareeinbindung AKR – Rückmeldungen von Anwendern
	Beschluss der Vertreterversammlung vom �3. Dezember 2010
	Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011
	Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011
	Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011
	Ambulante Kodierrichtlinien Version 2011
	Fazit�
	Agenda
	Erfolgte Maßnahmen zur vereinfachten Anwendung�der AKR
	Erfolgte Maßnahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
	Erfolgte Maßnahmen zur vereinfachten Anwendung�der AKR
	Einstellung ‚A‘ für „Gesamte ICD“
	Einstellung ‚H‘ für „Hausarztversion“
	Erfolgte Maßnahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
	Erfolgte Maßnahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
	Zur Verfügung gestellte Instrumente für die Kodierung
	Erfolgte Maßnahmen zur vereinfachten Anwendung der AKR
	Weg zum „ICD RICHTIG KODIEREN“ der KBV ��Startseite der KBV�
	Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

